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Stadt Norden 
Bebauungsplan Nr. 203 „Westlich Lehmweg“   
 
 

Abwägung der Stellungnahmen  
 
aus der  
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB 
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1 Im Rahmen der öffentlichen Auslegung gem. § 3 (2) BauGB ist eine Stellungnahme eingegangen. 

 

1.1 Ingenieurberatung Bröggelhoff GmbH, Emden 
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1.1 
 
Ingenieur-
beratung 
Bröggelhoff, 
Emden 
 
 
Schreiben 
vom 
06.04.2018  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen; 
 
Wird zur Kenntnis genommen; 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen; 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen; 
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Wird zur Kenntnis genommen; 
 
 
 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Es erfolgt eine 
Überprüfung und ggf. Ergänzung der Planzeichnung. 
 
 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. Die Verwendung ü. NN ist 
korrekt. Diese erfolgt für die textliche Festsetzung analog zu einer 
zeichnerischen Festsetzung gemäß Planzeichenverordnung 
(PlanZV) 2017, Planzeichen 2.8 
 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. Die 400 m² beziehen sich 
auf die Mindestgrundstücksgröße für eine Doppelhaushälfte, also 
auf 800 m² für ein Doppelhaus. Für ein Einzelhaus beträgt die 
Mindestgrundstücksgröße 600 m². Da für ein Doppelhaus ein 
größeres Grundstück erforderlich ist, als für ein Einzelhaus, wird 
auch eine längere Bauweise zugelassen (20m Doppelhaus, 15m 
Einzelhaus), da durch die größere Mindestgrundstücksgröße eine 
erdrückende Wirkung im Siedlungsbild vermieden wird. Die 
unterschiedlichen Festsetzungen haben entsprechend 
städtebauliche Auswirkungen. 
 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. Es handelt sich hierbei nicht 
um eine örtliche Bauvorschrift, sondern um eine textliche 
Festsetzung. Die unterschiedliche städtebauliche Wirkung ergibt 
sich bereits daraus, dass bei nicht nebeneinander zur Straße hin 
angeordneten Wohnungen (etwa bei giebelständigen Häusern) 
keine zweite Zufahrt zulässig ist. Weiterhin sichert diese 
Festsetzung nur die grundsätzliche Zulässigkeit unter den 
genannten Bedingungen. Dies heißt aber nicht, dass zwei 
Zufahrten auch bei jedem Grundstückszuschnitt möglich sind (etwa 
durch Stellplätze oder Baumpflanzungen). Bei Doppelhäusern, 
welche zwangsläufig auf zwei Grundstücken errichtet werden, 
muss eine eigene Zufahrt für jedes Grundstück zwingend 
gewährleistet sein. 
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Der Hinweis zur DIN 771-1:2011 wird zur Kenntnis genommen und 
künftig beachtet. Der weiteren Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
Die Qualitätsunterschiede bei Riemchen sind erheblich, sowohl 
was das "Klinkermaterial" als auch die Verfugung angeht. Die 
Sicherstellung eines den lokalen Bautraditionen angemessenen 
Ortsbildes ist so nicht möglich. Die Verwendung von 
Vormauerziegeln stellt dieses hingegen sicher. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und künftig beachtet. 
 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. Die örtliche Bauvorschrift zur 
Unzulässigkeit imitierender Materialien dient der qualitativen 
Absicherung des Ortsbildes. Die Sicherstellung eines den lokalen 
Bautraditionen angemessenen Ortsbildes ist mit Imitaten nicht 
möglich. 
Örtliche Bauvorschriften bedeuten immer auch eine gewisse 
Schematisierung, weshalb die Stadt Norden in ihrer Bauleitplanung 
großen Wert darauf legt, bei der Sicherstellung eines 
angemessenen Ortsbildes den Bauherren bei der Ausgestaltung 
ihres Vorhabens gleichzeitig eine Vielzahl an Möglichkeiten zu 
belassen. Es kann dabei jedoch nicht jede mögliche Eventualität 
berücksichtigt werden. Die Unzulässigkeit exotischer 
Konstruktionen wie Holzrahmen hinter Vormauerziegeln wird 
hierbei von der Stadt Norden als vertretbar angesehen. 
Materialienimitate sind durch vorgehende örtliche Bauvorschrift 
ausgeschlossen. Die Formulierung "Holz, Putz o.ä." öffnet hierzu 
keine Möglichkeit. 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. Ausnahmeanträge müssen 
begründet werden, so dass die Baugenehmigungsbehörde 
entscheiden kann, ob die städtebaulichen Entwicklungsziele 
gewährleistet bleiben. Dies stellt keine unnötigen Verwaltungsakte 
dar. 
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Die örtliche Bauvorschrift schreibt symmetrische Dächer vor. 
Eine Formulierung, welche Dächer zulässt, die nur in 
einzelnen Achsen symmetrisch sind, besteht nicht. Dies 
betrifft etwa auch abgeschleppte Dächer. Um künftig 
Missverständnisse zu vermeiden, wird die Formulierung 
jedoch für künftige Planverfahren angepasst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. Die zulässigen 
Ziegelfarben sind entsprechend RAL aufgelistet, nicht exakt 
RAL, was bei einem Naturprodukt wie Ziegeln auch nicht 
möglich wäre. Natürliche Farbabweichungen sind davon 
abgedeckt. 
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Die Formulierung "Einschränkungen sind möglich" wird 
geprüft und ggf. künftig nicht mehr verwendet. 
 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. Die Geländehöhe im 
Plangebiet wurde ermittelt. Diese beträgt 1,50 m ü. NN. 
Praktisch bedeutet dies, dass bei einer Traufwandhöhe, die 
das Maß von 3,0 m ü. NN nicht unterschreiten darf, die Höhe 
über Geländeoberfläche 1,50 m nicht unterschreiten darf. 
Die Verwendung der Angabe ü. NN ist korrekt. Diese erfolgt 
analog zur Planzeichenverordnung (PlanzV) 2017, 
Planzeichen 2.8 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. Die Formulierung 
"waagerecht" ist bewusst gewählt, da schräg angebrachte 
Werbeschilder aus städtebaulichen Gründen nicht erwünscht 
sind. Die Formulierung zur Hinweistafel ist eindeutig und 
bedarf keiner Anpassung. 
 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. Die Punkte 
Gebäudelänge und Zufahrten wurden bereits weiter oben 
abgehandelt. Da Doppelhäuser länger gebaut werden dürfen 
als Einzelhäuser, ist es im Sinne der 
verantwortungsbewussten Bodennutzung sinnvoll, hier mehr 
Wohnungen zuzulassen. 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. Der Punkt wurde 
bereits weiter oben abgehandelt. 
 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. Die Punkte wurden 
bereits weiter oben abgehandelt. 
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Die Formulierung "notwendig" wird geprüft und künftig ggf. 
nicht mehr verwendet. 
 
 
 
 
Die Formulierung "neue Technologien" wird geprüft und ggf. 
künftig nicht mehr verwendet. Der weiteren Stellungnahme 
wird nicht gefolgt. Die örtliche Bauvorschrift zu den 
Solarkollektoren stellt einen Kompromiss dar zwischen der 
Gewinnung regenerativer Energien einerseits und den 
städtebaulichen Entwicklungszielen, besonders des 
Ortsbildes, andererseits dar. Dies ist auch in Hinsicht auf 
Klimaschutz und Energiewende tragfähig. 
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Die Stellungnahme wird geprüft. Ggf. werden künftig 
entsprechende Festsetzungen angewendet. 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme zur Zulässigkeit Dachbegrünung wird 
geprüft. Ggf. werden künftig entsprechende Festsetzungen 
angewendet. Eine Änderung der zulässigen Dachneigung 
auf faktische Flachdächer wird aus Gründen des 
Ortsbildschutzes abgelehnt. Hinreichend Möglichkeiten zur 
regenerativen Energiegewinnung und zur ökologischen 
Gestaltung bestehen auch so. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aufgestellt: 22.05.2018 


